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B. SONSTIGE BESCHLÖSSE 

49/40L OrganIsation der nennnnctrienIgs 'llIgPng 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 ver
abschiedete die Generalversammlung aufgrund der im ersten 
Bericht des PrilsidialallsschusseslB enthaltenen Empfeb1ungen 
eine Reihe von Bestimmungen zur Organisation der neunund
vierzigsten 'l1Igung. 

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 14. Dewnber 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Vorschlag des Prilsidenten, den 
urspriInglicb auf den 20. Dezember 1994 angesetzten Zeit
punkt fiIr die Vertagung der Versammlung auf den 
23. Dezember 1994 zu verschieben. 

49/402. Änna!rme der 'Thgesordnnng nnd Zuwelsung der 
Thgesorilnnngspnnkte 

Auf ihrer 3., 30., 48., 56., 61., 74., 88., 93. und 
94. Plenarsitzung am 23. September, 13. und 31. Oktober, 
14. und 21. November und 2., 14.,20. und 23. Dewnber 1994 
nahm die Generalversammlung auflU'UDd der im ersten'", 
zweiten"', dritten" , vierten22

, filnften2J" und sechsten" Bericbt 
des Prilsidialallssc1russes enthaltenen Empfehlungen die 
Tagesordnung'" und die Zuweisung der Thgesordnung&
punkte" fiIr die neunundvierzigste 'l1Igung an. 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des PrlIsidial!ll1'" 
schusses"', die Behandlung der folgenden Punkte zurück
zustellen und sie in die vorläufige 'Thgesordnung ihrer filnfzig
sten 'l1Igung aufzunehmen: 

Frage der madagassischen Inseln GIorieuses, Juan de Nova, 
Buropa und Bassas dn India; 

Osttimor-Frage. 

Auf ihrer 30. Plenarsitzung am 13. Oktober 1994 bescbloß 
die Generalversammlung auf Empfeb1ung des PräsidiaIaus
sclJusses2", den 'Thgesordoungspunkt 152 "OewIibrung des 
Beobachterstatus in der Generalversammlung an den Weltbund 
der Rot-Kreuz und Rot-HaIbmond-GeseIIscbaften" unmittelbar 
im Plenum zu behandeln, mit der Maßgabe, daß außer den 
Punkten 151 (Gewilbnmg des Beobacbterstatus in der General
versammlung an das Südpazifiscbe Forum) und 152 so lange 
keine weitere Frage bel!effend die Gewilbnmg des Beobachter
status in der Generalversammlung behandelt wlIrde, bis 
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Kriterien fiIr dle GewiIbnmg eines solcben Beobacbterstatus 
festgelegt worden sind. 

Auf derseIben Sitzung bescbloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsldialallssc1russes"', den 'Thges
ordnungspunkt 92 • Agenda fiIr Entwicklung" in Sonder
plenarsitzungen auf bober Ebene zu behandeln und daß die 
spIIteren mit diesem Thgesordnungspunkt zusammenblingen· 
den Verhandlungen im Zweiten Ausschuß stattfinden werden. 

Auf derseIben Sitzung bescbluß die Generalversammlung 
außerdem auf Empfehlung des Prilsidialausscbusses, die 
Aussprache Ober Unterpunktd) des 'l11gesordnungspunktes 89 
"AusarbeiblDg eines internationalen "Obereinkommens zur 
Beklimpfung der WOstenbildung in den von DlIrre oder 
WOstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" unmitteIbar im Plenum abzuhalten, mit der Maßgabe, 
daß im Zweiten Ausscbuß entsprecltende Maßnahmen zu 
diesem UDteIpUnkt ergriffen wlIrden. 

Ebenfalls auf derselben SItzung beschloß die Generalver
sammlung, auf Empfehlung des PriIsi~', die 
Aussprache Ober Unterpunkt e) des 'Thgesordnungspunktes 89 
"Weltkonferenz Ober die bestandflIbige Entwicklung der 
kleinen lnseIstanten unter den Entwicklungsllindern" un
mittelbar im Plenum abzuhalten, mit der Maßgabe, daß im 
Zweiten Ausschuß entsprechende Maßnahmen zu diesem 
UDterpunkt ergriffen wlIrden. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die Generalver
sammlung auf Empfehlung des Prilsidialallsscbusses"', unter 
dem Thgesordnungspunkt 37 (Verstärkte Koordinierung der 
bumanitliren Hilfe und Katastropbenbilfe der Vereinten 
Nationen, einscbließlicb der W'ntscbaf1ssonderbiIfe) einen 
weiteren Unterpunkt mit dem TItel "Internationale NolbiIfe fiIr 
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegszer
stilrten Mgbanistan" in die 'Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'l1Igung aufzunebmen und ihn unmittelbar im 
Plenum zu bebandeln. 

Auf ihrer 48. Plenarsitzung am 31. Oktober 1994 beschloß 
die Generalversammbmg auf Empfehlung des PrilsidiaIaus
scbusses"', unter dem Thgesordnungspunkt 37 (Verstärkte 
Koordinierung der bumanitllren Hilfe und KatastropbenbiIfe 
der Vereinten Nationen, einscbließlicb der Wirlscbafts.. 
sonderbilfe) einen weiteren Unterpunkt mit dem Titel "Interna
tiooale Notbilfe fiIr eine Lösung des Problems der FIOcbtIinge, 
die Wrederherstellung des allgemeinen Friedens, den W'tedet-
aufbau und die sozioökonomiscbe Entwicklung im kriegszer
störten Ruanda" in die 'Thgesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung !II1fzunebmen und ihn unmittelbar im Plenum zu 
behandeln . 
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Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsldialausschussesl", unter dem Tages
ordnungspunkt 37 (Verstlirkte Koordinierung der humanitären 
Hilfe und Katastropheohilfe der Vereinten Nationen, ein
schlieBlich der Wn1schaftssonderhiIf) einen weiteren Unter
punkt mit dem TItel "Sonderhilfe flIr Lllnder, die Flilchtlinge 
aus Ruanda aufnehmen" in die Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung aufzunehmen und ihn unmittelbar im 
P1enum zu behandeln. 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidialaus. 
schusses", einen Zusatzgegenstan mit dem TItel "'Ibdes
strafe" in die '1lIgesordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung 
autZunehmen und ihn dem Dritten Ausschuß als Unterpunkt e) 
zu Thgesordnungspunkt 100 (Menschenrechtsfragen) zu
zuweisen. 

Aufihrer61. Plenarsitzung am 21. November 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidia1aus
schusses'", einen ZusaIzgegenstan mit dem TItel "Unterstüt
zung der Bemühungen der Regierungen um die Förderung und 
Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien 
durch das System der Vereinten Nationen" in die Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung aufzunehmen und 
ihn unmittelbar im PIenum zu behandeln. 

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 2. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammbmg auf Vorschlag ihres Präsidenten und 
eingedenk der Resolution 49n5 vom 2. Dezember 1994, einen 
Punkt mit dem TItel "Begehung des fünfzigsten Jahrestages 
des Endes des Zweiten Weltkriegs" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer fünfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 14. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des PräsidiaIaus
schusses"', einen 7u.~genstand mit dem TItel "NamibIa
Fonds der Vereinten Nationen: Stipendienprogramm flIr 
namibische Schfller und Studenten" in die Thgesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Thgnng aufzunehmen und ihn unmittelbar 
im Plenum zu behandeln. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des PrlIsidiaImmsc1msses"', einen Zusatz· 
gegenstand mit dem TItel "Zusamme1l8l'beit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
Thgesordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung aufzunehmen 
und ihn Immittelbar im Plenum zu behandeln. 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 20. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung aufVorscblag des Clenera1sekretI, 
unter dem '1lIgesordnungspunkt 15 (Wahlen zur Besetzung 
freiwerdender Sitze in den Hauptorganen) einen weiteren Un
terpunkt mit dem TItel "Wahl eines Mitglieds des interna
tionalen Gerichtshofs" in die Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung aufzunehmen. 
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Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 bescbloß 
die OeneraIversamm1ung aufVorscbJag des Generalsekretllrs'", 
einen ZusatzgIlgenstand mit dem TItel "Finanzierung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in ThdschikjS1an" 
in die '1lIgesordnung ihrer neunundvierzigsten Thgung auf· 
zunehmen und ihn dem FlInften Ausschuß zuzuweisen. 

49/403. Sitzungen von Nebenorganen wIIImmd der nenn· 
llDIIvlenIgsten 'DIgung 

A 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidialmlll
schusses'l• die nachstehenden Nebenorgane zur Abhaltung von 
Sitzungen wilhrend der neunundvierzigsten 'Thgung zu 
ermIlchtigen: 

a) Beratender Ausschuß flIr das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm der Vereinten Nationen flIr das stId1iehe 
Afrika 

b) Konferenzausschuß 

c) Ausschuß flIr die Beziehungen zum Gastland 

d) Ausschuß flIr die Ausübung der unveriluBerlichen 
Rechte des pallIstinensischen Volkes 

e) Exekutivrat des Kinderhi1fswerks der Vereinten 
Nationen 

f) Exekutivrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen/Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(UNDPIUNFPA) 

g) Vorbereitungsansschuß flIr den fünfzigsten Jahrestag 
der Vereinten ·Natiouen 

h) Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hi1fs
werks der Vereinten Nationen flIr PallIstinaf1öcht1inge im 
Naben Osten 

B 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 14. Dezember 1994 bescbluß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Konferenzaus.. 
schusses", den TreubandaJlsscbuß des Nann'bia-Fonds der 
Vereinten Nationen zur Abhaltung von Sitzungen wilhrend der 
neunundvierzigsten 'Thgung zu ermIlchtigen. 

49/404. BerIeht des Internationalen GerIchtshofs 

Auf ihrer 29. Plenarsitzung am 13. Oktober 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des Interna
tionaIen Gerichtshofs". 
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